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Vereinbarung über Landesmeisterschaften bzw.
Gebietsmeisterschaften im Nordverbund in der Neufassung vom

10. Dezember 2005

Für die Landestanzsportverbände (LTV) Bremen, Hamburg, Niedersachsen, ScWeswig-Holsteinund
Mecklenburg-Vorpommern treffen deren Landesportwarte über gemeinsam durchzuführende Landes- bzw.
Gebietsmeisterschaften

folgende

I Vereinbarung I

1. Landesmeisterschaften

Gemeinsame Landesmeisterschaften werden in folgenden Startklassen durchgeführt

Kinder D / C - Klasse Standard und Latein
Junioren I D - B Klasse Standard und Latein
Junioren TID - B Klasse Standard und Latein
Jugend D - A Klasse Standard und Latein
Hauptgruppe S Klasse Standard und Latein
Hauptgruppe 11S Klasse Standard und Latein
Senioren I S Klasse Standard und Latein

2. Gebietsmeisterschaften

Gebietsmeisterschaften werden in der Turnierart Kombination (gemäß TSO) filr die Startgruppen Junioren II,
Jugend und Hauptgruppe durchgeführt. Die Anzahl der zur Deutschen Meisterschaft qualifizierten Paare richtet
sich nach der Quotenermittlung des Deutschen Tanzsportverbandes.

3. Bewerbung und Vergabe

Alle gemeinsamen Landes- bzw. Gebietsmeisterschaften werden im Tanzspiegel, dem Fachorgan des Deutschen
Tanzsportverbandes e.V. im "Nordtanzsport"bis spätestens zur Ausgabe März ausgeschrieben. Zuständig ftlr die
Veröffentlichung ist der TSH - Sportwart, in seiner Vertretung der HATV - Sportwart.
Die Ausschreibung mit der jeweiligen Terminvergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung aller fUnf
Landessportwarte.
Die Bewerbungen sind fristgerecht bis jeweils zum 31. Mai des Jahres an die LTV - Sportwarte zu richten.

Die Landessportwarte entscheiden auf ihrer gemeinsamen Sommersitzung welcher LTV und Verein den
Zuschlag erhält. Die Entscheidung bedarf der einfachen Mehrheit.
Die Bewerbungen müssen ausführliche Angaben zu den offiziellen Ausschreibungspunkten enthalten und haben
schriftlich zu erfolgen.

Die Vergabe erfolgt spätestens sechs Monate vor dem Veranstaltungstermin .

Der jeweilige Bewerber wird umgehend über die Entscheidung benachrichtigt und erhält eine Kopie dieser
Vereinbarung sowie eine Kopie der Durchfiihrungsbestimmungen als bindende Anleitung.

Bei jeder Meisterschaft ist ein Rotationsprinzip der Landesverbände wünschenswert aber nicht zwingend
erforderlich.

4. Vorbereitung und Durchft1hrung




